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«Klemmstift hat
sich nicht gelöst»
Auf dem Fronalpstock im Skigebiet
Stoos löste sich ein Sessel der obe-
ren Sektion und fiel bei der Stütze
9 aus knapp 12 Metern in den
Schnee (der «Bote» berichtete).

Der Sessel wird durch einen so-
genannten Klemmstift am Seil
gesichert. Hat sich der Klemmstift
gelöst?

Nein. Wenn dies der Fall gewesen
wäre, hätte die Sicherheitsuntersu-
chungsstelle die Anlage nicht freige-
geben.

Falls der Wind Schuld am Zwi-
schenfall hat, hätte doch auch
das Zugseil rausfallen müssen?

Ja, das stimmt.

Bei starkem Wind ist es doch so,
dass Bergbahnen automatisch
nicht fahren können?

Ja, das stimmt.

Wenn es weder Klemmstift noch
starker Wind war, was hat dann
den Zwischenfall verursacht?

Es muss eine sehr starke und sehr lo-
kale Windböe gewesen sein. Diese
Theorie wird auch durch die Daten der
Windmesser gestützt. Anhand der
Kratzspuren wird dies nun aber durch
die Sicherheitsuntersuchungsstelle
noch detailliert geklärt. Die Windhose
muss auf wenige Meter begrenzt eine
sehr grosse Kraft entwickelt haben.
Wir gehen aber auch davon aus, dass
der Sessel, wenn er besetzt gewesen
wäre, nicht hätte runterfallen können.

Sie sagen also, dass eigentlich
alles im grünen Bereich ist; den-
noch bleibt ein enormer Image-
schaden.

Ja, für uns ist die Sache sehr unange-
nehm. Wichtig ist, dass die Anlage von
allen Experten abgenommen ist.
Würde ein technisches Problem vor-
liegen, wäre die Anlage von der Si-
cherheitsuntersuchungsstelle sicher
nicht freigegeben worden.

ANDREAS SEEHOLZER

Bruno Lifart,
Geschäftsführer
der Stoosbahnen

NACHGEFRAGT

«Es geht mir nur um die Natur»

ARTH Eine geplante Deponie
darf nicht gebaut werden. Al-
lenfalls in abgespeckter Form,
schreibt die Regierung und
weist eine Beschwerde ab.

ANDREAS SEEHOLZER

Der Fall reicht ins Jahr 2008 zurück:
In der Zonenplanrevision von 2008
wurde auf der Bernerhöchi eine Mate-
rialgewinnungs- und Ablagerungszone
geschaffen. Ebenfalls 2008 reichte die
Schelbert AG, Tiefbau und Strassenbau,
ein Baugesuch für eine Bewilligung zur
Ablagerung von unverschmutztem Aus-
hubmaterial ein. Erwin Hammer reich-
te Beschwerde ein.

Seit 2008 beschäftigt nun die Frage,
ob auf der Bernerhöchi eine Deponie
realisiert werden darf, Rechtsvertreter
und Richter. In einem ersten Anlauf

ging der Fall über alle Instanzen bis ans
Verwaltungsgericht. Damals kamen alle
Vorinstanzen zum Schluss, dass eine
Baubewilligung erteilt werden könne.
Nicht so das Verwaltungsgericht. Dieses
hiess 2012 eine Beschwerde des Bundes-
amts für Umwelt (Bafu) und Erwin

Hammers gut: Die Baubewilligung für
die Deponie wurde aufgehoben.

In der Folge stellte die Eidgenössische
Natur- und Heimatschutzkommission
(ENHK) 2014 fest, dass eine Baubewil-
ligung für eine Deponie nicht erteilt
werden könne. Im selben Jahr entschied
das Amt für Raumentwicklung, dass
eine kantonale Baubewilligung verwei-

gert werde. In der Folge lehnte auch
die Gemeinde das Bauvorhaben ab. Die
Firma Schelbert zog den Fall an die
Schwyzer Regierung. Mit Schreiben vom
23. Februar weist die Schwyzer Regie-
rung die Beschwerde nun ebenfalls ab.
Konkret: Die Deponie kann in der ge-
planten Form nicht realisiert werden.

Weiterzug wird geprüft
Wie gestern Georges Schelbert jun.

auf Anfrage sagte, wird der Entscheid
nun analysiert und ein Weiterzug ans
Verwaltungsgericht geprüft.

Erwin Hammer zeigte sich über den
Entscheid erfreut. «Es geht mir nur um
die Natur», sagte er auf Anfrage, und
nicht darum, Unternehmer oder Be-
hörden zu bekriegen.

Der Entscheid der Schwyzer Regie-
rung ist denn in gewisser Hinsicht auch
sehr ausgeglichen. So wird eine Deponie
nicht grundsätzlich abgelehnt, sicher
aber sei sie in der nun geplanten Grös-
se nicht realisierbar. Gemäss dem Ro-
dungsgesuch beträgt die zu rodende

Fläche 4100 Kubikmeter. Diese Fläche
müsste bei einer erneuten Eingabe eines
Rodungsgesuchs laut Schwyzer Regie-
rung deutlich verringert werden. Inte-
ressant ist dabei, dass bereits in der
Nutzungsplanung nicht geprüft wurde,
ob es sich bei den betroffenen Bäumen
um Wald handelt oder nicht.

Eine grundsätzliche Frage
Im aktuellen Entscheid der Schwyzer

Regierung wird auch Bezug auf einen
Entscheid der Regierung im Jahr 2014
genommen. Damals habe der Regie-
rungsrat ausgeführt, dass «allenfalls die
Genehmigung der Zone für Material-
gewinnung widderrufen werden muss,
falls die Rodungsbewilligung nicht er-
teilt werden kann». Wie man nun weiss,
ist die Rodungsbewilligung für 4100
Kubikmeter Fläche durch die Gemein-
de nicht erteilt worden. Ob allenfalls
eine geringere Rodung bewilligt werden
kann, ist zurzeit offen. Und damit ver-
knüpft auch die Frage, ob die Nutzungs-
planung überhaupt gültig ist.

Menschenhändler ist
in Lausanne abgeblitzt
BUNDESGERICHT Einer der
acht Verurteilten im Schwy-
zer Menschenhändler-Prozess
ist mit einer Beschwerde
beim Bundesgericht abge-
blitzt.

tzi. Damit bleibt es bei einer be-
dingten Geldstrafe von 7200 Franken.
Der Mann war am 12. November 2015
vom Kantonsgericht Schwyz in zweiter
Instanz wegen Menschenhandels zu
einer bedingten Geldstrafe von 180
Tagessätzen zu je 40 Franken verurteilt
worden. Der Verurteilte war eine der
acht Personen, die damals für die Vor-
gänge im Haus Bolenberg in Tuggen
vor Gericht standen. Den Männern
und einer Frau war von der Staats-
anwaltschaft vorgeworfen worden, in
der Kontaktbar 23 Frauen, vorwiegend
aus Rumänien und Bulgarien, zwi-
schen November 2006 und Februar
2007 zur Prostitution gezwungen zu
haben.

Ungenügende Beschwerde
Der Verurteilte forderte vor Bundes-

gericht, vom Vorwurf des Menschen-
handels freigesprochen zu werden. Er
warf der Schwyzer Justiz vor, den Sach-
verhalt nicht korrekt erstellt zu haben.

Denn die ihn betreffenden Beschuldi-
gungen beruhten insbesondere auf Tele-
fongesprächen. Und wenn man diese
richtig abhöre, stelle sich heraus, dass
er in keiner Weise an den ihm vorge-
worfenen Straftaten beteiligt gewesen
sei. Das Bundesgericht trat nun gar
nicht auf diese Vorwürfe des Menschen-
händlers ein, weil dieser nicht darlegte,
welche Stelle im Urteil des Kantons-
gerichts auf einem unrichtig interpre-
tierten Telefongespräch basieren soll.
Damit bleibt es bei der Verurteilung
wegen Menschenhandels.

Milde Strafen
Der Schwyzer Menschenhändler-Pro-

zess hatte unter anderem deshalb Auf-
sehen erregt, weil die Verurteilten mit
relativ milden Strafen davonkamen.
Dies deshalb, weil das Verfahren fast
zehn Jahre und damit länger als üblich
gedauert hatte und weil Einvernahmen
der mutmasslichen Opfer teilweise nicht
verwertet werden durften, ansonsten
das rechtliche Gehör der Verurteilten
verletzt worden wäre. Die Anwälte wa-
ren nicht rechtzeitig über die Einver-
nahmen informiert worden. Der Haupt-
angeklagte, ein 31-jähriger türkischer
Bordellchef, erhielt eine zweijährige
bedingte Freiheitsstrafe. Die Schwyzer
Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich
eine Strafe von vier Jahren gefordert.
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Teilweiser Freispruch
für CD-Presswerk
STRAFGERICHT Ein Schwy-
zer CD-Presswerk hat das
Urheberrecht nur teilweise
verletzt. Zu 60 Prozent wurde
dessen Geschäftsführer frei-
gesprochen.

one. Vor Gericht gezerrt wurde der
Geschäftsführer des CD-Presswerks von
der Suisa, welche die Urheberrechte
von Musikkomponisten vertritt. Er habe
die von seinen Kunden in Auftrag ge-
gebenen Tonträger gepresst, ohne vor-
her die dafür benötigte Pressbewilligung
erhalten zu haben (wir berichteten über
den Prozess).

Geringes Verschulden
Das Strafgericht hat den Beschuldig-

ten der gewerbsmässigen Urheber-
rechtsverletzung schuldig gesprochen
und ihn mit einer auf zwei Jahre be-
dingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen
à 150 Franken bestraft.

Das Gericht erachtete es als erwiesen,
dass rund 80 Ton- und Tonbildträger
ohne Einwilligung des Rechtsinhabers
hergestellt worden sind. Er habe auf-
grund der Mahnungen und Mitteilun-
gen der Suisa gewusst, dass er sich
strafbar mache. Das Verschulden wer-
tete das Gericht allerdings als gering.

Ein Teil des Verfahrens, das sich auf
den Zeitraum vor dem 1. Juli 2008 be-
zog, wurde wegen Verjährung einge-
stellt. Zudem war der Inhalt von rund
60 Prozent der in der Anklage erfassten
Ton- und Tonbildträger nicht bekannt.
In diesen Fällen erfolgte mangels Nach-
weis der Widerrechtlichkeit ein Frei-
spruch.

Entschädigung erhalten
Da der Geschäftsführer bloss zu 40

Prozent für schuldig befunden wurde,
hat er auch die Verfahrenskosten von
insgesamt 11 050 Franken bloss zu 40
Prozent zu tragen, was rund 4400 Fran-
ken ausmacht. Zudem hat er die Suisa
mit 2416 Franken zu entschädigen. Die
Zivilforderung der Suisa – sie machte
rund 241 000 Franken geltend – wurde
auf den Zivilweg verwiesen. Eine Ge-
nugtuung wurde abgewiesen.

Da der Beschuldigte zu 60 Prozent
freigesprochen worden ist, wird er aus
der Staatskasse für seine Aufwendungen
im Verfahren mit rund 20 000 Franken
entschädigt. Zudem wurde ihm für
seine wegen des Verfahrens entstande-
nen wirtschaftlichen Einbussen eine
Entschädigung von 3500 Franken zu-
gesprochen. Per Saldo verbleiben dem
Geschäftsführer rund 16 600 Franken.
Damit wird er allerdings seinen Anwalt
zu bezahlen haben. Zudem wird er mit
der Bezahlung eines Teils der Zivilfor-
derungen rechnen müssen.

Erwin Hammer wehrt sich seit Jahren gegen eine Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial auf der Bernerhöchi. Im Bild zu sehen ist
das Gebiet der geplanten Deponie, ihre Höhe ist am Baugespann rechts im Bild ersichtlich.

Bild Andreas Seeholzer

«Wir prüfen einen
Weiterzug.»

GEORGES SCHELBERT JUN.,
BESCHWERDEFÜHRER

Ex-Kassier zieht
den Fall weiter
KANTON one. Der wegen mehrfa-
cher Veruntreuung und Urkunden-
fälschung vom Strafgericht zu einer
Freiheitsstrafe von 3 Jahren (davon
18 Monate unbedingt) verurteilte
ehemalige TCS-Kassier akzeptiert das
Urteil nicht. Er legt dagegen Berufung
beim Kantonsgericht ein, wie sein
Anwalt Bruno Beeler auf Anfrage
bestätigte. Sein Mandant wehre sich
vor allem gegen die unbedingt zu
vollziehende Gefängnisstrafe, da eine
solche seine weitere berufliche Exis-
tenz als selbstständiger Treuhänder
zerstöre.

Neue Clubwirte
für Fussballplatz
MUOTATHAL li. Der FC Muotathal
hat für den Fussballplatz Widmen
zwei neue Clubwirte gefunden: Dra-
gan «Dregi» Schelbert und Marco
Suter werden diese Aufgabe künftig
übernehmen. Auch ein neuer Platz-
wart kann begrüsst werden: Sandro
Schuler wird ab Mai für eine tadel-
lose grüne Bühne in der Widmen
sorgen.

Die Stellen waren neu zu besetzen,
da sich Bruno und Hanna Föhn nach
15 Jahren entschieden hatten, ihre
Ämter weiterzugeben.


